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SPD-Stadtratsfraktion . Adalbert-Stifter-Weg 6 . 91126 SC 
 
 An  
 Herrn OB Matthias Thürauf 
 Rathaus 
 91126 Schwabach 

 
Schwabach, den 20.04.2015 

 
Sehr geehrter Herr OB Thürauf, 
 
die SPD-Fraktion stellt folgenden 
 

Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung für Sitzungsladungen 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
In die Geschäftsordnung des Stadtrates wird nach § 37 Abs. 1 S. 4 GeschO 
folgender S. 5 eingefügt: 
 
"Beträgt der Umfang einer Sitzungsvorlage im Gesamten mehr als 100 Seiten oder 
die Sitzungsvorlage zu einem Tagesordnungspunkt mehr als 50 Seiten, so beträgt 
die Ladungsfrist 10 Tage." 
 
Begründung: 
Es ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass Themen des Stadtrates 
regelmäßig ausreichend durchdacht, beraten und einer Abwägungsreife zugeführt 
worden sind. Dafür ist eine Sitzungsvorbereitung für Stadtratsmitglieder nötig. Im 
alltäglichen politischen Verwaltungsbetrieb wird die Ladungsfrist für Sitzungen 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse regelmäßig weitgehend ausgeschöpft. Dies 
ist solange unproblematisch, wie eine Sitzungsvorbereitung für die ehrenamtlichen 
Stadtratsmitglieder ohne größere Hinderungen möglich ist. Insbesondere für kurze 
Sitzungsvorlagen und Tagesordnungspunkte ist aus diesem Grund eine 
Sitzungsvorbereitung regelmäßig in den kurzen Fristen des § 37 GeschO möglich. 
Anders ist dies jedoch dann, wenn eine Sitzungsvorlage im Gesamten oder in 
einem konkreten Punkt über ein gewisses Maß hinausgeht. In der jüngeren 
Vergangenheit haben sich, insbesondere im Bereich des Bau- und 
Planungsausschusses, regelmäßig Verschickungen ergeben, bei denen der Umfang 
der Sitzungsvorlage über das normale Maß hinausgeht. Dabei sind insbesondere 
Vorlagen, die im Umfang über 500 Seiten betragen, lediglich 3 bis 4 Tage vor der 
entsprechenden Sitzung den Stadtratsmitgliedern zugegangen. Dies ist für eine 
sinnvolle Sitzungsvorbereitung und einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Bürgeranliegen jedenfalls zu kurz. Für Sachvorträge und allgemeine 
Vorlagenumfänge über einem gewissen Umfang muss eine verlängerte 
Ladungsfrist gelten, um den ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, die größtenteils 
noch hauptberuflich tätig sind, eine Vorbereitung zu ermöglichen. 
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Die verlängerte Ladungsfrist wird dabei bei einem Umfang von insgesamt mehr als 100 Seiten der 
Vorlage für eine einzelne Sitzung bzw. bei einem Umfang von mehr als 50 Seiten zu einem einzelnen 
Tagesordnungspunkt gesehen. Dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger kann hier bei zu kurzer 
Ladungsfrist nicht entsprochen werden. Aus diesem Grund ist die Ladungsfrist bei derartigen Vorlagen 
zu verlängern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

    gez. Peter Reiß 
 
Werner Sittauer, Fraktionsvorsitzender    Fraktionsgeschäftsführer 
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